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Regeste

Regeste 1. Art. 1 Abs. 4 VRV. Auf Strassen, die beidseits mit einem Trottoir versehen sind,
erstreckt sich die Fahrbahn auch dann auf die ganze Verkehrsfläche zwischen den Trottoirs,
wenn der Strassenrand zum Parkieren von Fahrzeugen benützt werden darf. 2. Art. 41 Abs.
1 VRV. "Schmal" ist die Fahrbahn nur, wenn schon das Parkieren auf einer Fahrbahnseite
den Verkehr behindern würde.

Regeste 1. Art. 1 al. 4 OCR. Sur une route pourvue de chaque côté d'un trottoir, la chaussée
recouvre toute la surface réservée à la circulation qui s'étend entre les deux trottoirs, même
si le bord de la route peut être utilisé pour le parcage des véhicules. 2. Art. 41 al. 1 OCR. La
chaussée n'est "étroite" que si le parcage sur un seul de ses côtés gênerait la circulation.

Regesto 1. Art. 1 cpv. 4 OCStr. Su una strada provvista ai due lati di un marciapiede, la
carreggiata copre tutta la superficie destinata alla circolazione che si estende tra i due
marciapiedi, anche quando il margine della strada può essere utilizzato per il parcheggio dei
veicoli. 2. Art. 41 cpv. 1 OCStr. La carreggiata è "stretta" quando il parcheggio su uno solo
dei suoi lati ostacolerebbe il traffico.

Erwägungen

E. 1
Nach Art. 43 Abs. 2 SVG ist das Trottoir den Fussgängern vorbehalten. Ausnahmsweise
darf es als Abstellfläche für Fahrzeuge benützt werden, wenn für die Fussgänger genügend
freier Raum bleibt, für Motorwagen nur unter den weitern Voraussetzungen, dass die
Fahrbahn schmal und das Trottoir genügend tragfähig ist ( Art. 41 Abs. 1 VRV ). Es
versteht sich von selbst, dass diese Ausnahmeregelung nur Anwendung findet, wenn das
Aufstellen auf dem Trottoir nicht durch besondere Anordnungen untersagt ist ( Art. 27 Abs.
1 Satz 2 SVG ), sei es durch entsprechende Bodenmarkierungen (Art. 55 Abs. 4 und 5 lit. a
+ b SSV), sei es durch Halte- oder Parkverbotsignale, die am Fahrbahnrand stehen ( Art. 27
Abs. 1 und 2 SSV ).

E. 2
Im vorliegenden Falle sind von den drei erwähnten Voraussetzungen zwei erfüllt, indem
das Trottoir, auf dem der Beschwerdeführer ein Personenauto parkierte, nach der
Feststellung der Vorinstanz genügend tragfähig war und eine Breite von 5,05 m aufwies,
bei der den Fussgängern neben einem am Trottoirrand aufgestellten Motorwagen
hinreichend freier Raum für die Benützung des Trottoirs blieb. Streitig ist einzig, ob die
Fahrbahn "schmal" gewesen sei. a) Fahrbahn ist der dem Fahrverkehr dienende Teil der
Strasse ( Art. 1 Abs. 4 VRV ). Nicht dem Fahrverkehr dienen vor allem Verkehrsflächen,
die dem Fussgängerverkehr vorbehalten sind, so das Trottoir. Der an das Trottoir
angrenzende Teil der Strasse dagegen ist auch dann für den Fahrverkehr BGE 91 IV 37 S.



39 bestimmt, wenn auf ihm das Abstellen von Fahrzeugen gestattet ist. Durch das Parkieren
von Fahrzeugen wird nicht die Zweckbestimmung dieser Verkehrsfläche aufgehoben,
sondern bloss deren Benützbarkeit durch den fliessenden Verkehr zeitweise eingeschränkt.
Das gilt auch, wenn auf dem an das Trottoir angrenzenden Teil der Strasse Parkfelder
markiert sind. Die Markierungen bedeuten nur, dass ausserhalb der Parkfelder kein
Fahrzeug abgestellt werden darf ( Art. 55 Abs. 1 SSV ). Unter Fahrbahn ist daher auf
Strassen, die auf beiden Seiten mit einem Trottoir versehen sind, die ganze Verkehrsfläche
zwischen den Trottoirs zu verstehen, gleichgültig, ob am Fahrbahnrand Fahrzeuge
abgestellt sind oder nicht und ob allenfalls das Parkieren durch markierte Parkfelder
geordnet wird oder nicht. Art. 18 Abs. 1 Satz 2 VRV , der sich auf das erlaubte Anhalten
und Abstellen von Fahrzeugen auf Strassen mit und ohne Trottoir bezieht und vorschreibt,
dass Fahrzeuge am Rand der "Fahrbahn" und parallel dazu angehalten und aufgestellt
werden müssen, bestätigt, dass auch diese Stellen zur Fahrbahn zählen. b) Ob eine Fahrbahn
im Sinne des Art. 41 Abs. 1 VRV schmal sei, bestimmt sich somit nach ihrer Gesamtbreite,
gemessen von einem Fahrbahnrand zum andern, unabhängig von der Breite des
Fahrstreifens, der dem fliessenden Verkehr offen bleibt, wenn die auf einer oder auf beiden
Seiten der Fahrbahn erlaubten Parkierungsmöglichkeiten voll ausgenützt werden. Hier war
die Fahrbahn des Stauffacherquai zehn Meter breit, also auf keinen Fall schmal.
Demzufolge durften dort keine Motorwagen auf dem Trottoir abgestellt werden. Die
Unzulässigkeit des Vorgehens des Beschwerdeführers ergibt sich auch aus dem Zweck des
Art. 41 Abs. 1 VRV , der das Abstellen von Motorwagen auf dem Trottoir nur dort
ermöglichen will, wo die Fahrbahn schon an sich so schmal ist, dass der Verkehr behindert
wäre, wenn auf ihr Motorwagen parkiert würden. Von einer schmalen Fahrbahn im Sinne
dieser Bestimmung kann deshalb zum vornherein keine Rede sein, wenn die Breite der
Fahrbahn das Parkieren von Motorwagen auf mindestens einer der beiden Seiten ohne
Behinderung des Verkehrs zulässt. Dispositiv Demnach erkennt der Kassationshof: Die
Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
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